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4. Darstellung des Stellungnahmeverfahrens 

4.1 Stellungnahmeberechtigte Insitutionen/Organisationen 

Name Fachgesellschaft Eingang Stellung-
nahme (Ja/Nein/ 
Verzicht) 

Datum des 
Eingangs 

Anmerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) Verzicht 27.04.21  

Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) 

Ja 26.04.21  

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5a SGB V 

Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) 

Verzicht 26.04.21  
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4.2 Eingegangene Stellungnahmen 

4.2.1 Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
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4.2.2 Verzicht auf Stellungnahme der Bundesärztekammer (BÄK) 
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4.2.3 Verzicht auf Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) 

 



ZUSAMMENFASSENDE DOKUMENTATION  

 

 

 

4.3 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen  

Im Folgenden finden Sie die Auswertung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen der stellungnahmeberechtigten Organisationen / Institutionen. In der 
nachstehenden Tabelle sind keine Ausführungen abgebildet, die lediglich die zur Stellungnahme gestellten Inhalte wiedergeben oder die das 
Stellungnahmeverfahren selbst beschreiben. 

4.3.1 Allgemeine Positionierung und Hinweise 

Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

BPtK 1 Modifikation der Basis-
Verhältniszahlen nicht sachgemäß 
Die Anwendung des Morbiditätsfaktors 
auf die Basis-Verhältniszahlen stellt – 
wie unter Punkt 2.1 (Anm. d. GS: siehe 
Begründung) dargelegt – einen 
unsachgemäßen Einbezug der Sozial- 
und Morbiditätsstruktur zur Ermittlung 
des Versorgungsbedarfs für die 
Arztgruppe der Psychotherapeuten dar. 
Der Morbiditätsfaktor ist damit in der 
aktuellen Form ungeeignet. Wenn eine 
echte Morbiditätsentwicklung über die 
Zeit in der Bedarfsplanung systematisch 
berücksichtigt werden soll, bedarf es 
einer deutlichen Modifikation der 
geplanten Berechnungen. Denkbar 
wäre beispielsweise für die Arztgruppe 

Mit Beschluss vom 16. Mai 2019 hatte der G-BA 
Anpassungen zur Bedarfsplanungs-Richtlinie 
beschlossen – mit weitreichenden Folgen für die 
psychotherapeutische Versorgung in Deutschland. 
Hierbei wurde nachträglich zum 
Stellungnahmeverfahren ein völlig neuer 
Modifikationsschritt eingeführt. Dabei werden die 
Verhältniszahlen in ihrer Ausgangs-größe, nunmehr 
als Basis-Verhältniszahlen bezeichnet, für alle 
Arztgruppen anhand eines sogenannten 
Morbiditätsfaktors an die Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur über die Zeit angepasst. 
Ermittelt werden einmalig zum Zeitpunkt 2010 die 
Anteile von acht Alters-und Geschlechtsgruppen an 
der Gesamtbevölkerung. Vor dem Hintergrund des 
in bestimmten Zeitabständen ermittelten relativen 
Leistungsbedarfs der acht Bevölkerungsgruppen 
wird dann auf Basis der Entwicklung des Anteils der 
acht Alters- und Geschlechts-gruppen an der 

In die Beratungsprozesse des G-
BA fließen auch Ergebnisse aus 
Stellungnahmeverfahren ein. 
Der G-BA ist Empfehlungen aus 
den Stellungnahmen zum 
Beschluss zur 
Weiterentwicklung der 
Bedarfsplanung-Richtlinie vom 
16.05.2019 gefolgt und hat die 
Methodik des 
Morbiditätsfaktors angepasst.  
Die Stellungnehmenden 
sprachen sich einstimmig dafür 
aus, dass Veränderungen der 
Morbiditätsstruktur im 
Zeitverlauf, wie bereits im 
Demografiefaktor, auch im 

Nein 
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

der Psychotherapeuten, die 
Entwicklung des Leistungsbedarfs nicht 
über die Entwicklung der Anteile der 
Alters- und Geschlechtsgruppen an der 
Gesamtbevölkerung und deren 
durchschnittlichem Leistungsbedarf bei 
einer Arzt-gruppe zu bestimmen, 
sondern auf Basis der Veränderung der 
in der gesamten vertrags-ärztlichen 
Versorgung festgestellten psychischen 
Morbidität. Hierfür könnten die über 
alle Arztgruppen hinweg gestellten 
gesicherten Diagnosen herangezogen 
werden, die gemäß Psychotherapie-
Richtlinie eine Indikation für eine 
psychotherapeutische Behandlung 
darstellen. Dieses Vorgehen ist im 
Unterschied zu vielen anderen 
Arztgruppen für die Psy-
chotherapeut*innen möglich, da sich 
hier das Leistungsspektrum auf ein 
hinreichend eindeutig definiertes 
Spektrum von Krankheiten und 
Diagnosen beziehen lässt. Eine metho-
disch geeignete Umsetzung wäre dabei 
unter Rückgriff auf die Systematik der 
Krankheiten und unter Anwendung des 
sogenannten M2Q-Kriteriums analog 

Gesamtbevölkerung ein Anpassungsfaktor ermittelt, 
mit dem die neuen Basis-Verhältniszahlen 
arztgruppen- und kreistypbezogen modifiziert 
werden. Entsprechend der Zu- und Abnahme der 
Bevölkerungsgruppen und ihres relativen 
Leistungsbedarfs in einer Arztgruppe erfolgt dann 
eine Modifikation der Basis-Verhältniszahlen zu den 
allgemeinen Verhältniszahlen nach § 9 Absätze 4 bis 
7 BPL-RL.  
Dieser Modifikationsschritt ist aus Sicht der BPtK in 
keiner Weise geeignet, um die über die Zeit 
tatsächlich steigenden Leistungsbedarfe aufgrund der 
Morbiditätsentwicklung abzubilden. Selbst wenn der 
absolute (psychotherapeutische) Leistungsbedarf in 
allen Bevölkerungsgruppen kontinuierlich ansteigt, 
führt der vom G-BA beschlossene 
Modifikationsschritt dazu, dass aufgrund der 
demografischen Entwicklung in Deutschland mit der 
zunehmend älter werdenden Gesellschaft in der 
Bedarfsplanung ein sinkender psychotherapeutischer 
Versorgungsbedarf angenommen würde. Dieser 
negative Trend ließe sich unter diesen Vorgaben erst 
dann aufhalten, wenn sich in der wachsenden 
Altersgruppe der über 75-Jährigen in den 
Abrechnungsdaten ein, bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung, überdurchschnittlicher 
psychotherapeutischer Leistungsbedarf 
manifestieren würde. Dies macht deutlich, dass 

Morbiditätsfaktor Anwendung 
finden sollten. Dies ist allerdings 
nicht ohne weiteres möglich: 
Mit dem Abstellen auf die 
ambulanten 
Abrechnungsdaten wird zwar 
eine sachgerechte Annäherung 
hinsichtlich der Messung der 
ambulant versorgten 
Krankheitslast der Bevölkerung 
erzielt, jedoch kann es im 
Zeitverlauf leicht zu 
Verzerrungen und 
Verschiebungen kommen, die 
in keinem oder geringem 
Zusammenhang mit der 
Veränderung der Morbidität 
stehen, sondern z.B. auf 
saisonale Schwankungen, 
Kodiereffekte, Veränderungen 
im ICD-10 Katalog, die 
Einführung von 
Kodierrichtlinien oder 
Veränderungen im 
Vergütungssystem wie eine 
EBM-Reform zurückzuführen 
sind. Aus diesem Grunde 
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

des Verfahrens beim 
morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleich möglich. 

dieser nachträglich eingefügte Modifikationsschritt 
gerade keine morbiditätsorientierte Anpassung der 
Verhältniszahlen darstellt, bei der ein real 
wachsender Versorgungsbedarf aufgrund 
zunehmender Morbidität der Bevölkerung 
abgebildet wird. Vielmehr handelt es sich nur um eine 
mathematisch komplex ausgestal-tete Anwendung 
eines Demografiefaktors, der lediglich betrachtet, 
welche Alters- und Geschlechtsgruppen zunehmen 
und wie sich der relative Leistungsbedarf in diesen 
Alters-und Geschlechtsgruppen im Vergleich zu den 
anderen Gruppen darstellt. Insbesondere für 
Arztgruppen, deren Patient*innen sich zu großen 
Teilen durch ein jüngeres Ersterkrankungsalter und 
damit einhergehend durch einen besonders hohen 
Leistungsbedarf in den jüngeren Lebensjahrzehnten 
auszeichnet, ist dieser vermeintliche 
Morbiditätsfaktor gänzlich ungeeignet, den 
wachsenden Versorgungsbedarf bei steigender 
Morbidität in der Bevölkerung abzubilden. Neben 
den Psychotherapeut*innen trifft dies beispielsweise 
auch auf die Arztgruppe der Frauenärzte zu. 
 
 

 

wurde eine Zweistufigkeit des 
Morbiditätsfaktors eingeführt. 
Lediglich im zweiten Schritt 
werden die ambulanten 
Abrechnungsdaten 
herangezogen, um die 
gegenüber dem 
Bundesdurchschnitt 
bestehenden regionalen 
Unterschiede in der 
Morbiditätsstruktur zu 
bestimmen, wobei nur das 
(vergleichsweise homogenere) 
Kodierverhalten eines Jahres 
einfließt. 
Die Würdigung der 
Stellungnahmen wurde als 
Anlage zu den Tragenden 
Gründen des G-BA Beschlusses 
veröffentlicht: https://www.g-
ba.de/downloads/40-268-
5762/2019-05-16_BPL-
RL_Weiterentwicklung_TrG_A
nlage.pdf 
 

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-5762/2019-05-16_BPL-RL_Weiterentwicklung_TrG_Anlage.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-5762/2019-05-16_BPL-RL_Weiterentwicklung_TrG_Anlage.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-5762/2019-05-16_BPL-RL_Weiterentwicklung_TrG_Anlage.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-5762/2019-05-16_BPL-RL_Weiterentwicklung_TrG_Anlage.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-5762/2019-05-16_BPL-RL_Weiterentwicklung_TrG_Anlage.pdf
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Org. 
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Nr. 
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Die Anpassung der 
Verhältniszahlen aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
der bundesweiten Bevölkerung 
(1. Schritt) erfolgt dabei anhand 
eines erweiterten 
Demografiefaktors. Neben 
einer Diversifizierung der 
Altersgruppen kommt 
nunmehr auch das Geschlecht 
zum Tragen. Durch den 
demografiebedingten Zuwachs 
von Alters- und 
Geschlechtsgruppen mit einem 
relativ höheren 
Leistungsbedarf werden mehr 
Ärzte dieser Arztgruppe 
insgesamt benötigt. Hingegen 
werden bei einem Anstieg des 
Versorgungsbedarfs der 
jüngeren Altersgruppen relativ 
im Vergleich zu den älteren 
Altersgruppen bei steigendem 
Anteil der älteren Bevölkerung 
insgesamt weniger Ärzte 
benötigt.  
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Der G-BA orientiert sich bei der 
Ermittlung der jeweiligen 
angestrebten 
Versorgungskapazitäten der 
verschiedenen Alters- und 
Geschlechtsgruppen am 
aktuellen 
Versorgungsgeschehen, das 
regelmäßig aktualisiert wird. 
Insofern bilden die 
Leistungsbedarfsfaktoren den 
aktuellen Stand der Versorgung 
ab. Sie werden regelmäßig 
angepasst, sodass sich 
Verschiebungen der 
Behandlungsschwerpunkte bei 
der Versorgung der jeweiligen 
Alters- und 
Geschlechtspopulationen 
unmittelbar abbilden lassen. 
Ungeachtet dessen kommt es 
durch den 2. Schritt des 
Morbiditätsfaktors bereits 
heute in Planungsbereichen 
mit einer überdurchschnittlich 
morbiden Bevölkerung zu 
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/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
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urf  

 

 

 

 

 

 

Konsequenzen für die Arztgruppe der 
Psychotherapeuten 

Durch den Beschluss des G-BA wird somit ein 
kontinuierlicher Abbau an geplanten 
Niederlassungsmöglichkeiten für die Arztgruppe der 
Psychotherapeuten festgeschrieben. Durch die 
Anwendung des Morbiditätsfaktors reduzierte sich 
2019 die Anzahl der geplanten 
Psychotherapeutensitze bei einem Versorgungsgrad 
von 110 Prozent um rund 560 
Psychotherapeutensitze. Die nun vorgesehene 
Anpassung der Verhältniszahlen an die 
demografische Entwicklung, die zum 1. Juli 2021 

einem Anstieg der Anzahl 
benötigter Psychotherapeuten. 
 
Eine Anpassung der 
Versorgungskapazitäten 
aufgrund der zeitlichen 
Entwicklung von Diagnosen aus 
ambulanten 
Abrechnungsdaten scheidet 
aus den oben genannten 
Gründen aus.  Zeitliche 
Veränderungen in der 
Inanspruchnahme werden 
durch unterschiedliche Aspekte 
beeinflusst, die nicht (nur) auf 
die Morbidität zurückzuführen 
sind. 
 
 
Berechnungen der KBV zufolge 
reduziert sich durch die 
Aktualisierung der Allgemeinen 
Verhältniszahlen (1. Schritt des 
Morbiditätsfaktors) im Jahr 
2021 (Grundlage 
Bevölkerungszahlen destatis 
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

wirksam wird, führt zu einer weiteren Reduktion um 
rund 30 geplante Sitze.1 

Eine Prognose der BPtK zur Auswirkung des 
Morbiditätsfaktors auf die Anzahl geplanter 
Psychotherapeutensitze innerhalb der nächsten 20 
Jahre anhand von Daten des Statistischen 
Bundesamts zur Entwicklung von Alters- und 
Geschlechtsverteilungen innerhalb der Bevölkerung 
ist in Abbildung 1 dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass in 
den kommenden 20 Jahren durch die zu erwartende 
kontinuierliche Zunahme des Anteils der über 75-
Jährigen an der Gesamtbevölkerung die Anzahl 
geplanter Psychotherapeutensitze durch den 
Modifikationsschritt voraussichtlich um rund 1.600 
Sitze sinken wird. 

 

2019) die Sollzahl der 
Psychotherapeuten um 9. 
 
 

                                                      
1  Bei den Berechnungen (auch denen in Abbildung 1) sind die Auswirklungen des zweiten Modifikationsschritts der Verhältniszahlen, d. h. die Anwendung des regionalen Morbiditätsfaktors, nicht 
berücksichtigt.   



ABSCHLUSSBERICHT 

 

69 

4.3.2 Zu § 9 Absatz 3 

Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

BPtK 2 Keine Einführung neuer 
Begrifflichkeiten durch redaktionelle 
Anpassungen 
Die BPtK schlägt daher vor, § 9 Absatz 3 
BPL-RL wie folgt zu fassen:  
„Die Modifikation der Basis-
Verhältniszahlen erfolgt in zwei 
Schritten.  
1. Allgemeine Verhältniszahlen  
Im ersten Schritt erfolgt eine 
Anpassung des Versorgungsniveaus 
der Basis- Verhältniszahlen auf 
Grundlage der allgemeinen 
demografischen Bevölke-
rungsentwicklung. Die Ermittlung der 
Allgemeinen Verhältniszahlen nach § 8 
Absatz 3 erfolgt nach den Absätzen 4 
bis 7.  
2. Regionale Verhältniszahlen  
In einem zweiten Schritt erfolgt eine 
regionale Verteilung des 
Versorgungsangebots, ausgehend von 
den Allgemeinen Verhältniszahlen, die 
Ermittlung der Regionalen 
Verhältniszahlen auf Grundlage der 
lokalen Morbiditätsstruktur. Die 

In § 9 werden unter anderem die Schritte der 
Modifikation der Basis-Verhältniszahlen erläutert. 
Laut Tragenden Gründen soll dadurch die 
Nachvollziehbarkeit der Schritte verbessert und die 
Anwendbarkeit des Morbiditätsfaktors vor Ort 
erleichtert werden. Dabei sollen auch die 
verwendeten Termini und Abkürzungen in einer 
einheitlichen Systematik neu strukturiert werden. 
Dieses Anliegen ist grundsätzlich zu begrüßen. Aus 
Sicht der BPtK ist es allerdings nicht zielführend, neue, 
bislang unbestimmte Begriffe und Konzepte 
einzuführen, die im Kern das Potenzial zu weiteren 
Missverständnissen und Fehlinterpretationen haben. 
Dies gilt insbesondere für die Änderungen in § 9 
Absatz 3 und hierbei die Begriffe des 
Versorgungsniveaus und der regionalen Verteilung 
des Versorgungsange-bots. Aus Sicht der BPtK ist es 
hier zielführender, bei den bestehenden 
Begrifflichkeiten der Basis-Verhältniszahlen und 
Allgemeinen Verhältniszahlen zu bleiben und diese 
nicht um die Konzepte des Versorgungsniveaus und 
der regionalen Verteilung des Versorgungsangebotes 
zu erweitern. 

Der G-BA stimmt zu, dass keine 
neuen, bislang unbestimmten 
Begriffe und Konzepte allein aus 
Gründen der redaktionellen 
Überarbeitung eingeführt 
werden sollten. Aus diesem 
Grunde folgt der G-BA dem 
Vorschlag der BPtK, bei den 
bestehenden Begrifflichkeiten 
der Basis-Verhältniszahlen und 
Allgemeinen Verhältniszahlen zu 
bleiben und diese nicht um die 
Konzepte des 
Versorgungsniveaus und der 
regionalen Verteilung des 
Versorgungsangebotes zu 
erweitern. Da die 
vorgeschlagene Formulierung 
inhaltlich der aktuellen Version 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
gleicht, diese jedoch unnötig 
ausdehnt, sieht der G-BA von 
einer Anpassung des Absatzes 3 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
ab und geht zurück auf die 

Ja, Rücknahme 
der 
Änderungen in 
§ 9 Absatz 3 
BPL-RL und 
Folgeänderunge
n in § 9 Absätze 
4 und 8 BPL-RL:  
(3) Die 
Modifikation der 
Basis-
Verhältniszahlen 
erfolgt in zwei 
Schritten.  
1. Allgemeine 
Verhältniszahlen  
Im ersten Schritt 
erfolgt eine 
Anpassung des 
Versorgungsnive
aus auf 
Grundlage der 
allgemeinen 
demografischen 
Bevölke-
rungsentwicklun
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  

Ermittlung der Regionalen 
Verhältniszahlen nach § 8 Absatz 4 
erfolgt nach den Absätzen 8 bis 11. 

ursprüngliche Formulierung der 
Richtlinie. 

g. Die Ermittlung 
der Allgemeinen 
Verhältniszahlen 
nach § 8 Absatz 
3 erfolgt nach 
den Absätzen 4 
bis 7.  
2. Regionale 
Verhältniszahlen  
In einem 
zweiten Schritt 
erfolgt eine 
regionale 
Verteilung des 
Versorgungsang
ebots, auf 
Grundlage der 
lokalen 
Morbiditätsstru
ktur. Die 
Ermittlung der 
Regionalen 
Verhältniszahlen 
nach § 8 Absatz 
4 erfolgt nach 
den Absätzen 8 
bis 11. 
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  
(4) 1In einem 
ersten Schritt 
Im Sinne von 
Absatz 3 
Nummer 1 
werden die 
Basis-
Verhältniszahle
n aufgrund der 
bundesweiten 
Veränderung 
der Alters- und 
Geschlechtsstru
ktur im 
Zeitverlauf 
angepasst. 
[…] 
(8) 1In einem 
zweiten Schritt 
löst ein 
Abweichen Im 
Sinne von 
Absatz 3 
Nummer 2 
erfolgt 
aufgrund von 
Abweichungen 
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Inst. 
/ 
Org. 

Lfd. 
Nr. 

Änderungsvorschlag / Kommentar  Begründung Auswertung durch UA BPL Änderung im 
Beschlussentw
urf  
der aktuellen 
regionalen 
Morbiditätsstru
ktur vom 
aktuellen 
Bundesdurchsc
hnitt 
arztgruppen- 
und 
planungsbereic
hsbezogen eine 
Anpassung der 
Allgemeinen 
Verhältniszahle
n nach § 8 
Absatz 3 zu den 
Regionalen 
Verhältniszahle
n nach § 8 
Absatz 4 aus. 



ZUSAMMENFASSENDE DOKUMENTATION  

 

 

 

4.4 Wortprotokoll der mündlichen Anhörung 

[Die Stellungnahmeberechtigten haben auf die Durchführung einer Anhörung verzichtet.] 
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4.5 Würdigung der Stellungnahmen  

Aufgrund der schriftlich und mündliche vorgetragenen Argumente zu den zur Stellungnahme gestellten 
Beschlussinhalten wird der Beschlussentwurf wie folgt geändert:  

Rücknahme der Änderungen in § 9 Absatz 3 BPL-RL und Folgeänderungen in § 9 Absätze 4 und 8 BPL-RL 
(siehe Kapitel 4.3). 
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5. Beschlussfassung 

5.1 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
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5.2 Beschluss 

Veröffentlicht im Bundesanzeiger am 23. September 2021 (BAnz AT 23.09.2021 B1) 
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